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Die Munizipalilâten der Distrikte Martigny, im Ct.

Walüö, äusser« ihren Munich bey Helvetien zu bleiben,

und eineaufdie Einheit der Republtt gegründete Versas-

snug zu erhalten. — Wird an die Eonstittitionscom-

.nilßion gewiesen.

Der B> Oberbcrghauptmann Fr. S. Wild über-

sendet dem Rath seinen Lllai sur un pràyps cì'un eâî
^ur uns-mesure universelle. Zuivi ä'un ellsi sur une ms-

sure gènêriile Appropries à l'ttel vêtie, i.l.Ausanns >8o>).

Diese Schrift wird a» die Finanzcomißion gewiesen.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Finanz-

Eon'.mißion »gewiesen:

B. Gesetzgeber! Ihrer Einladung zufolge übersendet

Ihnen der.Vollz. Rath den hier beyliegenden Entwurf
eines allgemeinen Post - Reglemcncs samt den hiezu nw

thigcn Erlauierungen, und eines allgemeinen Posttariss,

,der zur Bestimmung der Straffen gegen die ttedcrlrelun-

gen der das Posiwefen betreffende» Verordnungen unum-

gjngiich nöthig seyn wird.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Finanz-

Connnlßwli gewiesen:

B. Gesetzgeber! Sie verlangen in Ihrer Botschaft

vom 2 r. Merz zu wissen woher es komme, daß das im

Canton Oberland befindliche Grundstück die Grnbi ge-

nannt, von einem achtmal größer« gleichen Namens,

bas seiner Zeit auf dem Tableau der zu veraussernden

Nationalgüter erschien, abgerissen, und auf diese Weise

zur Versteigerung gebracht worden.

Der Vollz. Rath ließ hierüber die VerwaltungSkammcr

befragen, aus deren Bericht erhellet, daß gemeldtes

Grundstück keineswegs ein abgerissener Theil cineS größern

sey, sondern eine einzelne getrennte Liegenschaft aus,

mache. Die Kamm r bemerkt, daß in dem seiner Zeit

àgcschikten Veräussernngstableau ein Versehen in der

Angabe des Halts obwalte, welches das nun obschwe,

bende Mißverständniß erzeuge.

Es bcsinden sich nemlich unter den Nakionalgütern

hon Interlachen zwey Stück Land, welche beyde den

gleichen Namen G r u bi tragen. Das eine haltet 4

Inch- und ist mit der s. g. Höhcmallen in einer Einfti-

stung begriffen; das andere haltet 1847? Schuh, besteht

für steh selbst, und liegt zwischen Parlikularbesitzungen.

Dieses legere Stück ist dasjenige, so aufdie Steigerung

gekommen ist ; ganz irrig wurde ihm auf dem Vorschlags-

Etat der ungleich größere Halt des erster» beygesezt, und

so hatte nun die Vermuthung Platz, als wäre nur ein

Abgerissener Theil zum Verkauf ausgeseg worden»

Der Vollz. Rath Host, B. G., Sie nun durch diesii

Auskunst in Stand zu setzen, über den Verkauf des

Grundstücks, die Grude genannt, einen endlichen SchluI
fassen zu können.

Am r 2. April war keine Sitzung.

Gesetzgebender Rath, i). April.
Präsident: V 0 » derflüe.

Die Munizipalitàncommision legt ihre» Bericht über

die Abänderung des Munizipalgesctzes und den Vorlchlag
des neuen Gesetzes vor. Dir Diseußion wird vertaget.

(Die Fortsetzung folgt.)

Mannigfaltigkeiten.
Note zu dem Aufsatz des B. Vogel im Nr. z 28.

Als der Bürger Archieckl David Vogel vor zwey

Jahren von der Verw iliungskammer des Cantons Lu»

zern wegen Injurien gerichtlich belangt war, foderte er

mir ein schriftliches Zeug-aß über emige meiner Aeuße»

rungcn ab, welche seiner Sage nach, die Veranlassung

zu jener Klage gegeben haben sollte; ich ertheilte ihm
dasselbe ohne Anstand und Rükhali. Bürger Vogel hat
es dem Gericht vorgelegt, den Prozeßakten einverleiben

lassen, und sogar durch den Druk öffemlich bekannt ge»

macht. Die Leser des Republikaners wissen also was,
und zugleich alles was ich in dieser Sache geredet

und bezeuget habe. Die Bekanntmachung dieser Akte

begleitete Bürger Vogel mit Noten, ja welchen er den

Sinn derselben ausdehnte. Ueber diese Noten ließ ich

eine kurze Berichtigung dem Republikaner beydrucken:

Wer Lust hat kann sie nachlese».

Bürger Vogel ließ sich durch einen verehrungswürdi»

gen Mann in Winterthnr bey mie beklage», daß jene

Berichtigung ihm schaden könnte ; ich gab sogleich diesem

Mann zu Handen B. Vogels, und zu dessen beliebt»
g em Gebrauch schon vor mehreren Monaten eine freye

Erklärung, daß ich ihm und seiner Lache auf keine

Weise zu schaden gesinnt gewesen. Warum Bürger Vogel
dieses verschweigt < und dagegen jezl im Nr. ;2g des Re»

publikaners eine Fehde beginnen will, mag er am besten

wissen; und das Publikum selbst, an welches sich

wendet, mag urtheilen, bey wem Arglist und Bosheit

zu suchen sey.

Zürich, den 14. May iLse»
Finster.
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